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Leitfaden zur Projektüberprüfung durch den
Technischen Dienst der Bezirksgemeinschaft Vinschgau

gemäß Art. 26 des GvD 50/2016

Zur Steigerung der Effizienz der Projektüberprüfung soll der vorliegende Leitfaden als Vorgabe
und Hilfestellung zur Projektabgabe dienen. Hinsichtlich der Projektabgabe sind insbesondere
die nachfolgend angeführten Punkte zu befolgen um einen reibungslosen Ablauf der Projekt-
überprüfung zu gewährleisten:

1. Die Projekte werden in Papierform (1 Kopie) durch die jeweilige Gemeinde im Generalse-
kretariat der Bezirksgemeinschaft  Vinschgau eingereicht. Die Projekte können auch durch
den von der Gemeinde beauftragten Projektanten eingereicht werden. In jedem Fall ist den
Projektunterlagen ein Ansuchen zur Projektüberprüfung in Form eines Begleitschreibens
beizulegen.

2. Die Projektunterlagen müssen zum Zeitpunkt der Projektabgabe entsprechend der jeweili-
gen Projektphase vollständig sein.

3. Das Projekt muss vollständig zweisprachig ausgearbeitet sein. Ausnahmen sind schriftlich
vom jeweiligen Gemeindesekretär zu begründen.

4. Die verwendeten bzw. zitierten Vergabebedingungen müssen aktuell sein.

5. Die vom Bauleiter, oder für den Fall, dass dieser noch nicht ernannt wurde, vom RUP (Ein-
zigen Verfahrensverantwortlichen) unterzeichnete Bescheinigung über die Ausführbarkeit
der Arbeiten (cantierabilità) ist den Projektunterlagen beizulegen.(1)

6. Die  vom  Projektanten  unterzeichnete  Bescheinigung  der  marktgerechten  Preise  bzw.
Preisanalysen bei Preisen die vom Richtpreisverzeichnis abweichen, ist den Projektunter-
lagen beizulegen.(1)

7. Sämtliche  Gutachten  (Baukonzession,  Gutachten  verschiedener  Ämter,  Nationalpark,
Grundverfügbarkeit ecc.) sind den Projektunterlagen beizulegen.

8. Die entsprechenden Dokumente,  welche die Projektfinanzierung darlegen,  sind von der
Gemeinde den Projektunterlagen beizulegen.

(1) Die folgenden Dokumente sind unter www.bzgvin.it/td verfügbar:
• Leitfaden zur Projektüberprüfung durch den Technischen Dienst der Bezirksgemeinschaft Vinschgau
• Vorlage - Bescheinigung über die verwendete Preise zur Kostenschätzung
• Vorlage - Bescheinigung der Ausführbarkeit der Arbeiten
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